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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-1930-330 „Strandniederungen südlich Neustadt“ 

 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-
Richtlinie  
 
a)   von besonderer Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 
1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 
1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
 
b)   von Bedeutung: 
 
1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 
1210   Einjährige Spülsäume 
1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
2110   Primärdünen 
 
2. Erhaltungsziele  
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung einer kleinen, kaum erschlossenen, bei Ostseehochwasser überfluteten 
Küstenniederung mit Lagunenkomplex aus Strandseen, Brackröhrichten, Salzwiesen und 
anschließenden Nass- und Feuchtgrünländereien sowie vorgelagertem Strandwallsystem, 
des sich nach Süden anschließenden Steilküstenbereichs mit angeschlossener kleiner 
Niederung und des vorgelagerten Flachwasserbereichs der Ostsee. 
 
2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 
Erhaltung 

 vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  
Verbindungen zur Ostsee, 

 der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der 
Umgebung der Gewässer, 

 der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie 
der durch diese bewirkten Morphodynamik, 

 weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 
Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 
1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 
Erhaltung 

 der  biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen 
Strukturen und Funktionen,  
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 der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 
Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

 der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den 
Steilküsten, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
Erhaltung 

 weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 

 der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 
Vegetationsfolgen (Sukzession), 

 der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse 
und Prozesse, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
 
2.3. Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Lebensraumtypen.  
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegras- 
          wiesen) 
Erhaltung 

 der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und 
der Uferzonen, 

 der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen, 
Gewässerverhältnisse und Prozesse, 

 der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. 
eingelagerten kleinen Riffen, Sandbänken und Seegrasbeständen und ihrer Dynamik. 

 
1210   Einjährige Spülsäume 
1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
Erhaltung 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

 natürlicher Überflutungen,  

 der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 

 der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen (1210), 

 der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und 
Strandwalllandschaften (1220), 

 unbeeinträchtigter Vegetationsdecken (1220), 

 der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (1220). 
 
2110   Primärdünen 
Erhaltung 

 der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 
angeschwemmten Sänden, 

 der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse, 

 der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 

 der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen, 

 der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
 


